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Präambel

Diese Wegleitung beschreibt und präzi-
siert den Inhalt des Masterstudiengangs 
European Global Studies, der seit Früh-
jahrsemester 2015 von der Philosophisch-
Historischen, der Juristischen und der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
angeboten und vom Europainstitut der 
Universität Basel ausgerichtet wird. Sie 
basiert auf der Ordnung für das Master-
studium European Global Studies vom 22. 
Mai / 12. Juni 2014 (Studienordnung) und 
führt die dort genannten Grundsätze und 
Richtlinien aus. Bei Widersprüchen zu 
dieser Ordnung gilt die Ordnung für das 
Masterstudium European Global Studies. 
Die Wegleitung soll den Studierenden die-
ses Fachs die Strukturen ihres Studiums 
erläutern, die in der Studienordnung for-
mulierten Anforderungen verständlich 
machen und ihnen wichtige Hinweise 
und Ratschläge zur Gestaltung ihres Stu-
diums an die Hand geben. 

1 Inhalt und  
Zielsetzung des  
Studiums

Der Masterstudiengang European Global 
Studies an der Universität Basel ist ein auf 
die globale Europaforschung spezialisier-
ter, interdisziplinärer Studiengang. 
Gegenstand des MA sind die europäischen 
Gesellschaften in ihren vielschichtigen 
Beziehungen zueinander sowie in ihren 
Wechselbeziehungen zu Gesellschaften 
vor allem in Asien und Afrika. Der Studi-
engang führt die etablierte Tradition der 
Auseinandersetzung mit europäischen 
Integrationsprozessen fort und erweitert 
sie um eine globale Perspektive. Das Pro-
gramm vermittelt Konzepte und Metho-
den, die in Gesellschaft, Recht und Wirt-
schaft die globale Vernetzung Europas 
aufzeigen. Hierzu gehören die disziplinä-
ren und interdisziplinären Forschungen 
zu Globalität und Globalisierung, Gover-
nance und Staatlichkeit, Europäisierung 
und Regionalisierung sowie die transnati-
onale Verflechtung von Wirtschaft, 
Gesellschaft und Recht.

Das Konzept der European Global Studies 
ergänzt die regionale Binnendifferenzie-
rung Europas, es thematisiert die Vielfalt 
von (Des-)Integrationsprozessen sowie 
deren Auswirkungen und es macht Euro-
pa als transnationales und kulturelles 
Konzept analytisch greifbar. Anstelle 
einer vergleichenden Analyse Europas 
mit anderen Weltregionen, wie sie in der 
Formulierung European and Global Stu-
dies angelegt ist, treten die European Glo-
bal Studies für ein dynamisches Ver-

https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
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ständnis von Europa ein, das die 
Annahmen fester Grenzen hinterfragt. 
Das Alleinstellungsmerkmal des MA 
European Global Studies liegt in dieser 
Verschiebung vom Ländervergleich zur 
Analyse europäischer Beziehungsnetze 
innerhalb und ausserhalb Europas.

Die Studienstruktur mit ihren Modulen 
und Wahlmöglichkeiten sowie die diszip-
linäre und methodische Breite in den 
Rechts-, Wirtschafts- und Gesellschafts-
wissenschaften geben den Studierenden 
die Möglichkeit, Interessensschwerpunk-
te zu setzen und eigene Studienprofile zu 
entwickeln. Nach Abschluss des Studiums 
erhalten die Absolventinnen und Absol-
venten den akademischen Grad «Master of 
Arts in European Global Studies». Je nach 
persönlicher Schwerpunktsetzung sind 
sie unter anderem für folgende Berufs- 
und Themenfelder qualifiziert:

• Forschung und Lehre
• Nationale und internationale Verwal-

tung, z.B. Planung und Fachexpertise, 
internationale Organisationen, diplo-
matischer Dienst

• Nichtregierungsorganisationen, z.B. 
Migration, Umweltschutz, Humanitäre 
Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit, 
Menschenrechtspolitik

• Wirtschaft, z.B. Öffentlichkeitsarbeit, 
Global Markets, internationales Pro-
jektmanagement

• Beratung, z.B. Politikanalyse und Poli-
tikformulierung, wirtschaftspoliti-
sche Beratung und Analyse, Denkfab-
riken, Rechtsberatung

• Politische Mandatstätigkeit, z.B. in 
Parlamenten oder in privaten Interes-
senvereinigungen wie Wirtschaftsver-
bänden, politischen Lobbys

• Medien, Journalismus



6 Wegleitung Masterstudiengang European Global Studies

2 Persönliche Vor-
aussetzungen für 
das Studium

Unerlässlich für das Studium der Euro-
pean Global Studies sind intellektuelle 
Neugier, analytische Fähigkeiten und ein 
prinzipielles Interesse an übergeordneten 
gesellschaftlichen Zusammenhängen. 
Erforderlich sind zudem gute mündliche 
und schriftliche Ausdrucksfähigkeiten. 
Grundlegend für ein erfolgreiches Studi-
um ist die Bereitschaft, eigenständig und 
kritisch zu denken, sowie die Fähigkeit, 
sich grössere Zusammenhänge durch die 
Lektüre von Forschungsliteratur und die 
Auswertung von empirischem Material 
selbstständig zu erschliessen.

Erwartet werden gute Deutsch- und Eng-
lischkenntnisse, die es den Studierenden 
erlauben, internationale Forschungsdis-
kussionen zu rezipieren, an deutsch- und 
englischsprachigen Veranstaltungen 
aktiv teilzunehmen und Prüfungen auf 
Deutsch und Englisch zu absolvieren. 
Für ein erfolgreiches Studium sollten 
entsprechend vor Studienbeginn Sprach-
fertigkeiten in Deutsch auf Niveau C1 
und in Englisch auf Niveau B2 gemäss 
dem Europäischen Referenzrahmen vor-
handen sein.

3 Zulassung und  
Anmeldung

3.1 Zulassungsbedingungen

Die allgemeinen Voraussetzungen und 
das Verfahren für die Zulassung zum Mas-
terstudium sind grundsätzlich in der Stu-
dierenden-Ordnung der Universität Basel 
vom 13. November 2019 sowie in den vom 
Rektorat erlassenen Zulassungsrichtlinien 
geregelt. Programmspezifische Vorausset-
zungen für die Zulassung zum MA Euro-
pean Global Studies regelt § 3 der Studien-
ordnung. Ein Anspruch auf Zulassung 
besteht nicht.

Formale Zulassungsbedingungen 
Mit einem Bachelorabschluss im Umfang 
von 180 Kreditpunkten (KP) einer von der 
Universität Basel anerkannten Hochschule 
sind die formalen Voraussetzungen für 
eine Bewerbung erfüllt. Bewerberinnen 
und Bewerber von Fachhochschulen müs-
sen darüber hinaus einen Gesamtnoten-
schnitt von mindestens 5.0 im Bachelorstu-
dium nachweisen. Für Absolventinnen und 
Absolventen mit Universitätsabschluss ist 
keine Mindestnote erforderlich. 

Fachliche Zulassungsbedingungen
Ohne Auflagen werden Absolventen und 
Absolventinnen zugelassen, wenn sie 
mindestens 120 KP in einer oder mehre-
ren der folgenden Studienrichtungen vor-
weisen können:

a) Rechtswissenschaft
b) Wirtschaftswissenschaft (Betriebswirt- 
 schaftslehre und Volkswirtschaftslehre)

https://www.unibas.ch/dam/jcr:0e9a0318-b926-40f4-a349-b12d1b4f5ec9/441_800_06.pdf
https://www.unibas.ch/dam/jcr:0e9a0318-b926-40f4-a349-b12d1b4f5ec9/441_800_06.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/StO_MA_EGS_final.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/StO_MA_EGS_final.pdf
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c) Politikwissenschaft
d) Soziologie
e) Kommunikations- und Medienwissen- 
 schaften
f) Sozial- und Kulturanthropologie /  
 Ethnologie
g) Geschichte 

Auch Absolventen und Absolventinnen 
interdisziplinärer und anderer thema-
tisch verwandter Bachelorfächer (z.B. Ost-
europa-Studien, Nahoststudien, Internati-
onal Relations, Geographie, u.a.) sind 
explizit eingeladen, die Zulassung zum 
Masterstudium European Global Studies 
zu beantragen. Bei diesen Abschlüssen 
wird ebenfalls geprüft, ob die Bewerbe-
rinnen und Bewerber mindestens 120 KP 
in einer oder mehreren der in § 3 Abs. 2 
der Studienordnung erwähnten Studien-
richtungen nachweisen können.

3.2 Zulassung mit Auflagen

Bewerberinnen und Bewerber, die die 
geforderten zulassungsrelevanten 120 KP 
nicht erreichen, können mit Auflagen 
zum Masterstudium zugelassen werden. 
Sie dürfen die fehlenden KP auf BA-Niveau 
aus den in § 3 Abs. 2 der Studienordnung 
aufgeführten Studienrichtungen nachho-
len. Diese KP werden ihnen nicht an das 
Masterstudium angerechnet. Parallel kön-
nen in Absprache mit der Studienkoordi-
nation des Europainstituts bereits Veran-
staltungen des Masterstudiengangs 
European Global Studies belegt werden. 
Eine mit Auflagen versehene Zulassung 
ist allerdings nur möglich, wenn den 
Bewerberinnen und Bewerbern nicht 

mehr als 60 KP zu den geforderten 120 KP 
fehlen. Studierende, die mit Auflagen 
zugelassen werden, müssen diese spätes-
tens bei Anmeldung der Masterarbeit 
abgeschlossen haben.

3.3 Anmeldeverfahren und 
 Studienbeginn

Das Masterstudium European Global Stu-
dies kann sowohl im Herbst- als auch 
Frühjahrsemester begonnen werden. Bei 
Studierenden, die die in § 3 der Studien-
ordnung genannten formalen Kriterien 
erfüllen, unterscheidet die Universität 
Basel zwei Vorgehensweisen bei der 
Anmeldung:

a) Für Studierende, die nicht an der Uni-
versität Basel eingeschrieben sind, ist  
eine fristgerechte Online-Anmeldung  
erforderlich. Detaillierte Informatio-
nen hierzu sind auf der Webseite des  
Studiensekretariats der Universität  
Basel erhältlich. 

b) Studierende, die bereits an der Univer- 
sität Basel eingeschrieben sind, müs- 
sen via Rückmeldeverfahren in den  
Online Services den Übertritt ins Mas-
terstudium beantragen (die Universi-
tät spricht hier vom Studiengang-
wechsel). Zusätzlich muss ein 
spezielles Rückmeldeformular zusam-
men mit den darin verlangten Unterla-
gen ausgefüllt beim Studiensekretari-
at persönlich eingereicht werden.

Die Anmeldetermine für das Herbst- und 
Frühjahrsemester werden vom Studiense-

https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/StO_MA_EGS_final.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/StO_MA_EGS_final.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/StO_MA_EGS_final.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/StO_MA_EGS_final.pdf
https://www.unibas.ch/de/Studium/Bewerbung-Zulassung/Anmeldung/Masterstudium-ausser-Medizin-und-Pflegewissenschaft.html
https://www.unibas.ch/de/Studium/Bewerbung-Zulassung/Anmeldung/Masterstudium-ausser-Medizin-und-Pflegewissenschaft.html
https://www.unibas.ch/de/Studium/Bewerbung-Zulassung/Anmeldung/Masterstudium-ausser-Medizin-und-Pflegewissenschaft.html
https://services.unibas.ch/unibas/fiori/#Shell-home
https://www.unibas.ch/de/Studium/Im-Studium/Rueckmelden.html
https://www.unibas.ch/de/Studium/Bewerbung-Zulassung/Anmeldung.html
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kretariat der Universität Basel veröffent-
licht. Die Belege zum Nachweis der Erfül-
lung der Zulassungsbedingungen können 
nachgereicht werden, sofern sie bis zum 
Ende der jeweiligen Anmeldefrist aus ver-
waltungstechnischen Gründen nicht vor-
gelegt werden können. Die Nachreichfrist 
räumt das Studiensekretariat ein.

4 Aufbau des  
Studiums

4.1 ECTS-Kreditpunkte

Der Masterstudiengang European Global 
Studies ist modular strukturiert und folgt 
dem europäischen Kreditpunkte-System 
ECTS (European Credit Transfer and Accu-
mulation System). Für den Grad eines 
«Master of Arts in European Global Stu-
dies» der Universität Basel werden Leis-
tungen im Umfang von 120 KP verlangt. 
Zur Erlangung eines KP wird mit einer 
Arbeitszeit von 30 Stunden gerechnet. 
Dies impliziert bei einer Normleistung 
von 30 KP pro Semester ein zweijähriges 
Vollzeitstudium, wobei das Studium auch 
in Teilzeit über einen längeren Zeitraum 
absolviert werden kann. Die Studierenden 
haben bezüglich der Studiendauer viel 
Flexibilität, da keine Höchststudiendauer 
festgelegt ist. 

Es können nur KP in Lehrveranstaltungen 
erworben werden, die im Mittelfristigen 
Lehrplan bzw. im Vorlesungsverzeichnis 
des MA European Global Studies aufge-
führt sind. Leistungen, die darüber hin-
ausgehen (zum Beispiel der Besuch von 
Vorlesungen an anderen Universitäten im 
Rahmen eines Austauschprogramms), 
werden anerkannt, wenn die Anrechen-
barkeit von der Interfakultären Kommis-
sion (IFK) bestätigt wurde (siehe hierzu 
auch Abschnitt 8.2)

https://www.unibas.ch/de/Studium/Bewerbung-Zulassung/Anmeldung.html
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4.2 Studienaufbau und -struktur

Um das methodische Handwerkszeug der 
am Studiengang beteiligten Disziplinen zu 
erlernen und zu vertiefen, belegen die Stu-
dierenden drei Grundlagenmodule zu 
rechts-, wirtschafts- und gesellschaftswis-
senschaftlichen Methoden der European 
Global Studies. Diese Module schaffen für 
viele Veranstaltungen in den Vertiefungs-
modulen die methodischen und fachlichen 
Voraussetzungen und sollten daher nach 
Möglichkeit zu Beginn des Studiums 
belegt werden. Für jedes der drei Grundla-

genmodule legt die IFK im Mittelfristigen 
Lehrplan Veranstaltungen fest, die besucht 
werden müssen, sofern die Studierenden 
hier noch keine Vorkenntnisse mitbrin-
gen. Sind bereits Vorkenntnisse aus dem 
BA vorhanden, sollten die Studierenden 
stattdessen Kurse für Fortgeschrittene 
besuchen. Dies ist vor dem Kursbesuch im 
Gespräch mit der Studienkoordination 
individuell abzuklären. Gemäss § 16 der 
Studienordnung müssen die Grundlagen-
module abgeschlossen sein, wenn die Stu-
dierenden ihre Masterarbeit anmelden.

1. Studienjahr 2. Studienjahr

Grundlagen- 
module

Spezial- 
kompetenzen 
Global Europe

Interdisziplinäre Vertiefungsmodule
Regional Integration and Global Flows 

Friedens- und Konfliktforschung

Handel und Unternehmen in der Globalisierung 

Arbeit, Migration, Gesellschaft

Umwelt und Nachhaltigkeit

Staatlichkeit, Entwicklung und Globalisierung 

Internationale Organisationen

Global Ageing and Health

24 KP

Methoden der  
Rechts- 

wissenschaften
12 KP

Europäisierung 
und  

Globalisierung
18 KPMethoden der 

Wirtschafts- 
wissenschaften

12 KP

Achtwöchiges Praktikum oder frei wählbare Ver-
anstaltungen aus den Vertiefungsbereichen

6 KP

Methoden der  
Gesellschafts- 

wissenschaften
12 KP

Interdisziplinäres 
Seminar

6 KP

Forschungskolloquium
5 KP

Interdisziplinäre Masterarbeit
25 KP

120 KP

https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/StO_MA_EGS_final.pdf
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Im Themenbereich Spezialkompetenzen 
Global Europe absolvieren die Studieren-
den zwei Module: Das Modul Europäisie-
rung und Globalisierung vermittelt diszip-
linäre und interdisziplinäre Ansätze in 
lokale, regionale und globale Zusammen-
hänge der Europaforschung. Die Studie-
renden lernen die historische Gegenwart 
Europas global zu reflektieren und entwi-
ckeln damit ein kritisches Europaver-
ständnis. Im Mittelpunkt steht die Ver-
flechtung der europäischen Gesellschaften 
nach innen wie nach aussen, insbesondere 
mit Asien und Afrika. 

Im Modul Interdisziplinäres Seminar üben 
die Studierenden, interdisziplinäre Ansät-
ze auf ein spezifisches Problem exempla-
risch anzuwenden. Gemäss § 16 der Studi-
enordnung muss es abgeschlossen sein, 
wenn die Studierenden ihre Masterarbeit 
anmelden. Die Seminararbeit, die im Rah-
men des Moduls Interdisziplinäres Semi-
nar geschrieben wird, bereitet die Studie-
renden auf die interdisziplinäre 
Masterarbeit vor. Die Seminararbeit 
schliesst mit einer Plagiatserklärung ab.

In den Vertiefungsmodulen setzen die Stu-
dierenden eigene Interessenschwerpunkte 
und entwickeln ihr persönliches Studien-
profil. Aus acht Vertiefungsmöglichkeiten 
wählen sie zwei obligatorisch aus und 
erwerben darin jeweils 12 KP. Die Vertie-
fungsmodule befassen sich mit zentralen 
Zukunftsthemen der globalen Europafor-
schung. Sie führen das methodische und 
theoretische Erkenntnispotential der 
Rechts-, Wirtschafts- und Gesellschaftswis-
senschaften in konkreten Fragestellungen 

zusammen. Die Studierenden lernen, die 
unterschiedlichen disziplinären Zugänge 
aktiv zu verbinden und so das interdiszip-
linäre Potential der European Global Stu-
dies exemplarisch zu erkunden. 

Zusätzlich zu zwei Vertiefungsmodulen 
absolvieren die Studierenden entweder 
ein mindestens achtwöchiges Praktikum 
(siehe Kapitel 5.3) oder besuchen weitere 
Veranstaltungen im Umfang von 6 KP aus 
dem Vertiefungsbereich. Diese KP können 
sowohl in den individuell gewählten Ver-
tiefungsmodulen als auch in den übrigen 
Vertiefungsmodulen erworben werden.

Im Verlauf ihres Studiums können die Stu-
dierenden auf Wunsch ein Semester im 
Ausland absolvieren (siehe Abschnitt 8.1). 
Der Auslandsaufenthalt ist grundsätzlich 
ab dem zweiten Semester möglich. Da zum 
Zeitpunkt des Austauschsemesters bereits 
ausreichend Grundkenntnisse vorhanden 
sein sollten, empfiehlt es sich jedoch, frü-
hestens ab dem dritten Semester ins Aus-
land zu gehen. Das Europainstitut und die 
Universität Basel unterhalten Kooperatio-
nen mit Hochschulen, die vergleichbare 
Studienprogramme anbieten. Interessierte 
Studierende sind gehalten, sich frühzeitig 
bei der Studienkoordination des Europa-
instituts über die Bewerbungsmodalitäten 
zu informieren.

Mit dem Verfassen der interdisziplinären 
Masterarbeit (25 KP) dokumentieren die 
Studierenden die Fähigkeit, wissenschaft-
liche Methoden korrekt anzuwenden und 
eine Problemstellung eigenständig zu 
bearbeiten. Die Masterarbeit wird bei 

https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/StO_MA_EGS_final.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/StO_MA_EGS_final.pdf
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zwei Betreuenden aus zwei Fakultäten 
geschrieben. Für detaillierte Informatio-
nen zur Masterarbeit siehe Kapitel 7. 

Ein Konzept ihrer Masterarbeit stellen die 
Studierenden im Forschungskolloquium 
vor. Zur Auswahl stehen Kolloquien, die 
von Dozierenden mit unterschiedlichem 
disziplinären Hintergrund angeboten 
werden. Die Studierenden wählen diejeni-
ge Veranstaltung aus, die dem themati-
schen Schwerpunkt ihrer Masterarbeit 
am meisten entspricht. Im Forschungskol-
loquium haben die Studierenden Gelegen-
heit, das Konzept der Masterarbeit und 
erste Zwischenergebnisse vorzustellen 
sowie kritisch zu diskutieren. Gleichzei-
tig werden sie mit neuen Forschungen 
vertraut gemacht.

5 Lernziele, Lehr- 
und Lernformen

5.1 Lernziele

Der MA European Global Studies bietet 
den Studierenden eine breit angelegte, 
interdisziplinäre Ausbildung, in deren 
Verlauf sie umfangreiche Expertise in 
europarelevanten Themen und Fragestel-
lungen entwickeln, sich eine gegen-
standsbezogene, fundierte Urteilsfähig-
keit aneignen und dazu angeregt werden, 
eigenständig zu denken und zu arbeiten. 
Die Studierenden lernen:

a) relevante Wissensbestände zu recher- 
 chieren, zu erschliessen, nachzuvoll- 
 ziehen und in Bezug auf eine Fragestel- 
 lung systematisch auszuwerten;

b) auf Grundlage bestehender Wissensbe- 
 stände und der Analyse bzw. Interpre- 
 tation weiterer Informationen zu  
 eigenständigen und begründeten  
 Schlüssen zu gelangen;

c) wissenschaftliche Kenntnisse und eige- 
 ne Argumentationen differenziert  
 mündlich und schriftlich darzulegen  
 und zu präsentieren. 

Das dafür erforderliche Wissen sowie die 
wissenschaftlichen Fähigkeiten vermit-
telt das Studienprogramm mithilfe unter-
schiedlicher Lehr- und Lernformen.
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5.2 Lehr- und Lernformen

Im Rahmen des Masterstudiums Euro-
pean Global Studies besuchen Studieren-
de sowohl Veranstaltungen aus dem Lehr-
angebot der drei am Studiengang 
beteiligten Fakultäten als auch Lehrver-
anstaltungen des Europainstituts. Die 
Lehrformen der Fakultäten orientieren 
sich an den jeweiligen in den Studienord-
nungen festgehaltenen fakultären Anfor-
derungen. 

Die Lehrformen der Veranstaltungen des 
Europainstituts, die von der IFK geneh-
migt werden (siehe § 9, lit. b sowie § 6 
Abs. 3 der Studienordnung), richten sich 
nach den in § 11 der Studienordnung auf-
geführten Kategorien. Im Folgenden wer-
den die einzelnen Veranstaltungsformen 
kurz vorgestellt. 

Vorlesung
Vorlesungen stellen den Studierenden ein 
Sachgebiet vor und führen in grössere 
Zusammenhänge der globalen Europafor-
schung ein. Sie liefern damit eine erste 
Orientierung für stärker spezialisierte 
Veranstaltungen. Vorlesungen mit Kollo-
quium oder Übung beinhalten themati-
sche Vertiefungen sowie die gemeinsame 
Lektüre und Diskussion zentraler Texte 
oder von empirischem Material. Der 
Besuch eines solchen Kolloquiums oder 
einer solchen Übung erhöht den Lerner-
folg der Vorlesung und ist zum Teil obliga-
torisch für den Erwerb der KP, wenn die 
Dozierenden dies in ihrer Kursbeschrei-
bung im Vorlesungsverzeichnis entspre-
chend festlegen.
Seminar und Blockseminar

Seminare sind Lehrveranstaltungen, in 
denen eine aktive Teilnahme der Studie-
renden erwartet wird. Anhand ausgewähl-
ter Themen der globalen Europaforschung 
werden für das Studium zentrale Metho-
den und Kenntnisse vertieft, insbesondere 
in der mündlichen und schriftlichen Aus-
einandersetzung mit Texten, in Referaten, 
Essays und Arbeitsgruppen. Während 
Seminare in der Regel wöchentlich oder 
zweiwöchentlich angeboten werden, fin-
den Blockseminare meist ganztägig an 
wenigen Einzelterminen statt.

Kurs
Kurse verbinden die interaktiven Elemen-
te eines Seminars mit dem Überblickscha-
rakter einer Vorlesung. Häufig wird diese 
Lehrform für innovative Veranstaltungs-
konzepte wie Blended Learning genutzt.

Übung und Tutorat
In Übungen und Tutoraten erwerben die 
Studierenden praktische Fähigkeiten. 
Hier können sie den erarbeiteten Stoff 
sowie die interdisziplinäre Herangehens-
weise anhand von Übungsfragen und -fäl-
len einüben bzw. anwenden. Auf diese 
Weise verfestigen die Studierenden das in 
anderen Veranstaltungen Gelernte und 
bereiten sich auf Inhalte der folgenden 
Semester vor.

Kolloquium und Forschungskolloquium
Kolloquien und Forschungskolloquien die-
nen dem fachlichen Austausch und der 
Diskussion aktueller Themen und For-
schungsergebnisse. Beteiligt sind Dozie-
rende, Studierende und, sofern dies von 
der Lehrperson vorgesehen ist, externe 
Gäste aus Wissenschaft und Praxis. Das 

https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
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Kolloquium kann als Vortragsreihe konzi-
piert sein, die Schlaglichter auf ausge-
wählte Aspekte eines Themas wirft, oder 
als Diskussionsforum, in dem Studieren-
de und Dozierende einen ausgewählten 
Gegenstand gemeinsam analysieren. Das 
Forschungskolloquium im Modul 5 ist als 
Werkstattgespräch konzipiert: Hier stel-
len Studierende ein Konzept ihrer Master-
arbeit vor und diskutieren es mit Dozie-
renden und Mitstudierenden (siehe auch 
Kapitel 4.2)

Forschungsseminar
In Forschungsseminaren werden die 
Inhalte um einen forschungspraktischen 
Anteil erweitert. Entsprechend hoch sind 
die Anforderungen an die eigenständige 
Recherche, die Beschäftigung mit theore-
tisch anspruchsvoller Forschungslitera-
tur und an die Bereitschaft, empirisches 
Material eigenständig zu recherchieren 
und zu interpretieren. In der aktiven 
Auseinandersetzung mit Forschungslite-
ratur, Theorie und Empirie entwickeln 
die Studierenden einzeln oder in Grup-
pen Forschungsfragen, die sie selbststän-
dig bearbeiten. Das Forschungsseminar 
ist eine interaktive Lehrveranstaltung 
und erfordert die intensive Mitarbeit der 
Studierenden.

Moot Court
Moot Courts sind Übungen im Rahmen der 
juristischen Ausbildung, die theoretische 
Kenntnisse anhand eines zumeist fiktiven 
Sachverhaltes praktisch anwenden. Studie-
rende vertreten hierbei verschiedene Pro-
zessparteien, indem sie Rechtsschriften 
verfassen und mündliche Plädoyers halten.

Exkursion
Exkursionen werden in der Regel im 
Zusammenhang mit Seminaren oder 
Übungen angeboten. Kleinere Exkursio-
nen werden im Rahmen der Lehrveran-
staltung validiert. Grössere Exkursions-
projekte sind als selbständige Lehr- 
veranstaltungen im Vorlesungsverzeich-
nis aufgeführt und werden mit Kredit-
punkten vergütet.

5.3 Praktikum

Um sich bereits während des Studiums 
beruflich zu orientieren, können die Stu-
dierenden ein Praktikum absolvieren und 
für das Masterstudium anrechnen lassen. 
Das Praktikum muss sich über einen 
zusammenhängenden Zeitraum von min-
destens acht Wochen in Vollzeit oder ent-
sprechend länger in Teilzeit erstrecken. 
Inhaltlich muss das Praktikum Einblicke 
in die Anwendbarkeit der im MA Euro-
pean Global Studies erworbenen Kennt-
nisse gewähren. Es werden ausschliess-
lich Tätigkeiten anerkannt, die 
vertraglich als «Praktikum» deklariert 
sind und einen nachweislich ausbilden-
den Charakter haben. Über die Anrechen-
barkeit entscheidet die IFK.

Die Bewerbung um einen Praktikums-
platz liegt in der Verantwortung der Stu-
dierenden. Falls parallel zum Praktikum 
Lehrveranstaltungen absolviert werden, 
haben die Studierenden ausserdem dafür 
Sorge zu tragen, dass sie an Prüfungster-
minen anwesend sind. 
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Zum Zeitpunkt des Praktikums sind die 
Studierenden im Idealfall bereits mit den 
Grundlagen des Masterstudiengangs Euro-
pean Global Studies vertraut. Prinzipiell 
kann das Praktikum jedoch ab dem ers-
ten Semester absolviert werden. Auch die 
Anerkennung von Praktika, die vor Studi-
enbeginn stattgefunden haben, ist mög-
lich, sofern der fachliche Bezug zum Mas-
terstudium gegeben ist und die Praktika 
noch nicht anderweitig anerkannt wur-
den. In diesen Fällen reichen die Studie-
renden einen schriftlichen Antrag auf 
Anerkennung bei der Studienkoordinati-
on ein. Über die Anrechenbarkeit ent-
scheidet ebenfalls die IFK.

Alle Studierenden legen in den Online 
Services einen Learning Contract an, der 
von der IFK genehmigt werden muss. Sie 
erstellen am Ende ihres Praktikums einen 
Praktikumsbericht im Umfang von ca. 
zehn Seiten, auf dessen Grundlage die KP 
vergeben werden. Dieser ist zusammen 
mit einem Nachweis der Praktikumsstelle 
über Inhalt und Dauer der Ausbildungs-
massnahme bei der Studienkoordination 
des Europainstituts einzureichen.

6 Leistungsüber- 
prüfungen

Die Formen der Leistungsüberprüfung, 
das Erbringen von Leistungsnachweisen 
in einzelnen Lehrveranstaltungen sowie 
die Bewertung von Leistungen regeln §§ 
11 bis 15 der Studienordnung.

6.1 Anmeldung und Durchführung

Bei Leistungsüberprüfungen im Sinne von 
§ 10 der Studienordnung gelten die Regeln 
der anbietenden Fakultäten. Es liegt in der 
Verantwortung der Studierenden, sich in 
den Studienordnungen und auf den Web-
seiten des jeweils zuständigen Fachs zu 
informieren. Welche Organisationseinheit 
für eine Veranstaltung zuständig ist, kön-
nen Studierende unter «Leistungsüberprü-
fung» in der Kursbeschreibung des Vorle-
sungsverzeichnisses nachlesen.

Bei Leistungsüberprüfungen von Veran-
staltungen des Europainstituts im Sinne 
von § 11 der Studienordnung gelten folgen-
de Prinzipien: Sofern im Vorlesungsver-
zeichnis nicht anders angegeben, sind Stu-
dierende durch das Belegen der 
Veranstaltung in den Online Services auto-
matisch für die Leistungsüberprüfung 
angemeldet. Leistungsnachweise in Vorle-
sungen erfolgen meist durch eine mündli-
che oder schriftliche Leistungsüberprü-
fung (Klausur, Protokoll, Essay u.a.) nach 
Vorgabe der bzw. des Dozierenden. Leis-
tungsnachweise in interaktiven Lehrver-
anstaltungen (etwa Seminare oder Übun-
gen) werden in der Regel in Form von 

https://login.unibas.ch/adfs/ls/?SAMLRequest=fVFbS8MwFP4rJe%2B9pKOdC2uhbCgFleFEwReJyakLpEnNSef896YVZT7o4%2Fk43%2B2cNfJeD6wZ%2FcHcwdsI6KN2W5F9UZbdsii7OMsKGVOQMualpDEsxJLLFV2ILiPRAzhU1lQkT8LUIo7QGvTc%2BABl%2BSLOaJzn93TFigtGV08k2gYHZbifWQfvB2Rpqu2rMslo1AvHRBxSLjtMNaYkurROwJyuIh3XCJPLjiOqI%2FwgDSK4SXFjDY49uD24oxIhioRTRUKyU68NsrlrRUZnmOWokBneAzIv2L65uWahAxuc9VZYTer1tM3mSu6M%2Fz%2Bdfych9b7ZPV890jTL6Do90%2FoSHthtILfbndVKfEw1e%2B7%2F1qYJnREl425eZaPBAYTqFMhwAK3t%2B8YB9%2BEo3o1A0vrL9Pdr608%3D&RelayState=oucvwwfxvwfoqqvdoreddoawdroetcxadzrtcfq&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2F04%2Fxmldsig-more%23rsa-sha256&Signature=vtrtauOzR8zG%2FWW6b9Q%2FGMGnhmRSTPPlO6AzkvBXtxNBU5yOD2hjPOFtCiJGjgxjYK8v9apamYrqcbJU0svMz%2Fdbv4TUu7CRIk0%2BTxt2o0TqNTqQL1SfLT0QwUUnF2zWP23hGkBkxHWi7Lu6%2B%2FGsJarei5Hz2LU6QQK%2BZe3Cv40mKwjlHDhNFS10LDKEj2Bgy2tA7AMUJFqW8VMUpWojj6H2SXrAeeMI6XnUOuR9%2B8Cn3drrFKm2YQNNUwYBqC%2FkQbQBzuRSL%2BqtMkP9i99IH%2BSU%2FDrvb6I0sF9q5oxdktD38LKKQKRmfHBeTHZSRZ1sx%2F9LF2KLiD2RgCUb25iEUQ%3D%3D
https://login.unibas.ch/adfs/ls/?SAMLRequest=fVFbS8MwFP4rJe%2B9pKOdC2uhbCgFleFEwReJyakLpEnNSef896YVZT7o4%2Fk43%2B2cNfJeD6wZ%2FcHcwdsI6KN2W5F9UZbdsii7OMsKGVOQMualpDEsxJLLFV2ILiPRAzhU1lQkT8LUIo7QGvTc%2BABl%2BSLOaJzn93TFigtGV08k2gYHZbifWQfvB2Rpqu2rMslo1AvHRBxSLjtMNaYkurROwJyuIh3XCJPLjiOqI%2FwgDSK4SXFjDY49uD24oxIhioRTRUKyU68NsrlrRUZnmOWokBneAzIv2L65uWahAxuc9VZYTer1tM3mSu6M%2Fz%2Bdfych9b7ZPV890jTL6Do90%2FoSHthtILfbndVKfEw1e%2B7%2F1qYJnREl425eZaPBAYTqFMhwAK3t%2B8YB9%2BEo3o1A0vrL9Pdr608%3D&RelayState=oucvwwfxvwfoqqvdoreddoawdroetcxadzrtcfq&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2F04%2Fxmldsig-more%23rsa-sha256&Signature=vtrtauOzR8zG%2FWW6b9Q%2FGMGnhmRSTPPlO6AzkvBXtxNBU5yOD2hjPOFtCiJGjgxjYK8v9apamYrqcbJU0svMz%2Fdbv4TUu7CRIk0%2BTxt2o0TqNTqQL1SfLT0QwUUnF2zWP23hGkBkxHWi7Lu6%2B%2FGsJarei5Hz2LU6QQK%2BZe3Cv40mKwjlHDhNFS10LDKEj2Bgy2tA7AMUJFqW8VMUpWojj6H2SXrAeeMI6XnUOuR9%2B8Cn3drrFKm2YQNNUwYBqC%2FkQbQBzuRSL%2BqtMkP9i99IH%2BSU%2FDrvb6I0sF9q5oxdktD38LKKQKRmfHBeTHZSRZ1sx%2F9LF2KLiD2RgCUb25iEUQ%3D%3D
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home
https://login.unibas.ch/adfs/ls/?SAMLRequest=fVHfS8MwEP5XSt67pB3rtrAWyoZSUBlWFHyRrLm6QJrUXDrnf29aUeaDwj193PfrboOi0z0vB3809%2FA2APqo2uWkXmRZu1xkbcxYtowTkDIWmUxiOEiQq%2Fk6Wy9bEj2CQ2VNTtIZI1GFOEBl0AvjA8TSecySOE0fUsZZmNUziXbBQRnhJ9bR%2Bx45pdq%2BKjMbjDoInDVHKmSLVCMl0ZV1DUzpctIKjTC67AWiOsEPUiKCGxW31uDQgavBnVQTokg45yQkO3faIJ%2B65mRwhluBCrkRHSD3Da%2FL2xseOvDeWW8bq0mxGbf5VMld8P%2Bni%2B8kpKjL%2Fcv1U0IZSzb0QutLuOd3gVzt9lar5mOs2Qn%2Ft3YySyZEybidVvlgsIdGtQpkOIDW9n3rQPhwFO8GILT4Mv392uIT&RelayState=oucvwwfxvwfoqqwxoreddoawdroebdedytzwzxf&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2F04%2Fxmldsig-more%23rsa-sha256&Signature=mdRe3dZngzCUwm8K3DDwQUSjFUqq8j3NkCEUnuQ8eLjY%2Fraiqh7NCnopghNMmZ3q5xURoALjw7O%2FQlMlEiGIfux7vslkWOk4UtZRl%2FhfzuPpZpgFmzlA%2BDV7F4hApUzRDtNCdNrUs8eZRASdtAXyLQ30ap7vGJtijaittHjz9OJFN3VqpWtshn6VJhLNdyGd4N816scUyGVDCE7EDreAZ6OH2LUhSFdbckx9WWCP8xsjknMVSGu0dXj3GN3ErUR9mHm7jjhvCDW9%2FsW132%2Fwf3nz%2FEt3JKF3iPEoYLwWOm2Ul2xoXREkKa%2BwGJyrTjKfXlnEU5ILj8pvRhlV89K0bA%3D%3D
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Referaten und Präsentationen sowie durch 
Essays, Übungsaufgaben oder andere von 
den Dozierenden vorgesehene Formen 
durchgeführt. Die Art der Leistungsüber-
prüfung wird im Vorlesungsverzeichnis in 
der Beschreibung der jeweiligen Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben. 

Der Master European Global Studies sieht 
keine Gesamt-Abschlussprüfung vor. Die 
Masternote errechnet sich aus den mit 
den KP gewichteten Noten der einzelnen 
bestandenen Leistungsüberprüfungen. 
Der auf Zehntelnoten gerundete Noten-
durchschnitt der Leistungsüberprüfun-
gen und der Masterarbeit bestimmt das 
Prädikat. Für die Prädikate siehe § 23 der 
Studienordnung.

6.2 Erteilung und Verwaltung  
 von Kreditpunkten

Die Erteilung von KP für einen erfolgrei-
chen Leistungsnachweis erfolgt nach 
Abschluss des Semesters durch die Dozie-
renden über die Online Services. Studie-
rende werden automatisch per E-Mail 
benachrichtigt, wenn eine Leistung 
bewertet wurde.

Die Studierenden verwalten ihre Leistun-
gen ebenfalls in den Online Services mit 
der Funktion Modulzuordnung. Bei Lehr-
veranstaltungen, die in mehr als ein 
Modul des Masterstudiengangs verknüpft 
sind, legen die Studierenden mithilfe der 
Modulzuordnung selbst die gewünschte 
Verwendung fest. Lehrveranstaltungen, 
die nicht für das Studium angerechnet 
werden sollen, können in der Modulzuord-

nung über die Auswahlmöglichkeit «nicht 
für diesen Abschluss verwenden» aus dem 
Leistungskonto herausgenommen werden. 
Sie werden dann nicht im Zeugnis, son-
dern in einem separaten Nachweis über im 
Studium nicht verwendete Leistungen aus-
gewiesen und haben keinen Einfluss auf 
den Notenschnitt des Abschlusses. 

6.3 Einsichtsrecht

Die Studierenden haben bei schriftlichen 
Prüfungen ein Anrecht, Bewertungen und 
allfällige Gutachten über ihre Leistungen 
einzusehen. Die Termine zur Einsichtnah-
me werden von den jeweils zuständigen 
Dozierenden bekannt gegeben.

6.4 Verschiebung, Verhinderung,  
 Fernbleiben

Für Leistungsüberprüfungen gemäss § 9 
lit. a der Studienordnung (Veranstaltun-
gen der drei Fakultäten) gelten die jewei-
ligen fakultären Bestimmungen. Es liegt 
in der Verantwortung der Studierenden, 
sich über die Prüfungsmodalitäten in 
den Wegleitungen und auf den Websei-
ten der Fakultäten zu informieren.

Für Leistungsüberprüfungen zu Veran-
staltungen des Europainstituts gelten die 
Bestimmungen in § 20 der Studienord-
nung. Dabei ist eine reguläre Abmeldung 
von einer Leistungsüberprüfung inner-
halb der Belegfrist ohne weitere Angabe 
von Gründen möglich. Die Belegfrist 
wird vom Studiensekretariat der Univer-
sität Basel festgelegt. 

https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
https://login.unibas.ch/adfs/ls/?SAMLRequest=fVHfS8MwEP5XSt7bJh2tENZC2VAKKsOKgi%2BSNVcXSJOaS%2Bf87007lPmgj%2Fdx36%2B7NYpBj7ye%2FME8wPsE6KNmW5I2L4r%2BKi%2F6mNJcxgykjEUhWdyvZJHtge27npLoCRwqa0qSJWFqECdoDHphfIBotoopi7PsMaOcMp7nLyTaBgdlhF9YB%2B9H5Gmq7ZsyyWTUXmDSHVIhe0w1piS6tq6DJV1JeqERZpedQFRH%2BEFqRHCz4sYanAZwLbij6kIUCaeShGSnQRvkS9eSTM5wK1AhN2IA5L7jbX13y0MHPjrrbWc1qdbzNl8quQv%2B%2F3TxnYRUbb17vXlmKaVsnV5onYVHfh%2FIzXZnteo%2B55qD8H9rs4QtiJJxv6zyyeAIneoVyHAAre3HxoHw4SjeTUDS6mz6%2B7XVFw%3D%3D&RelayState=oucvwwfxvwfoqqvdoreddoawdroftdwsberbcfq&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2F04%2Fxmldsig-more%23rsa-sha256&Signature=HQjQGTORWBbZOLuCwU%2Fw9Nbv570L1kgbrFmMX8eFOZrUB6X9iXMM7e3tISXAwi08g10mh3c2sOsNfs8aLNJ%2FQizPJWhU%2Bgqu7mf2m7PcwtRzvlvyibeeBmpqiG1P%2FYnwbdkvpo%2B%2B49EMxaOYTdM4y373%2BGD%2B4wyWsR8lePq0BpuhTvRRnUEnj7EniRy7YGkE2LyTzAwdzwm6DhzE5YBPHNKceBjlfZHaHcOH8LI1Wvs9LM7nPbgNaYCAvTPQi%2FES1yxWx9fmyTSVNRpFfwkaPCiiAGYDMPej9ul70ZRT%2FYec%2FjuaFqXR5u1dNHejEsJwnzvBz529XlBGfzgrNyiUvQ%3D%3D
https://login.unibas.ch/adfs/ls/?SAMLRequest=fVHfS8MwEP5XSt7bppVWF9ZC2VAKKsOJgi%2BSJVcXSJOaS%2Bf87007lPmgj%2Fdx36%2B7JfJeD6wZ%2Fd48wPsI6KN2XZFtUZbdZVF2MaWFjDOQMualzOKuuBKS54ud6CiJnsChsqYieRKmFnGE1qDnxgeI5hcxzeI8f8wpoznLFi8kWgcHZbifWXvvB2Rpqu2bMslo1I5jIvYplx2mGlMSXVsnYE5XkY5rhMllwxHVAX6QBhHcpLiyBsce3BbcQYkQRcKxIiHZsdcG2dy1IqMzzHJUyAzvAZkXbNvc3bLQgQ3OeiusJvVy2mZzJXfG%2F5%2FOv5OQettsXm%2Bes5TSbJmeaZ2EB3YfyO16Y7USn1PNnvu%2FtbMkmxEl425eZaPBAYTqFMhwAK3tx8oB9%2BEo3o1A0vpk%2Bvu19Rc%3D&RelayState=oucvwwfxvwfoqqvdoreddoawdrofvycdaszbcfq&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2F04%2Fxmldsig-more%23rsa-sha256&Signature=sMUIikZ9tZB841M%2FNgKVOtKLAzvAVvYucWtMKq7hSf%2F9RZ94uPuVEad%2F2p8H6JdpMk5bhqhG%2FvyYw4ZR1r5lDGWtmfHQz1KpQKENO%2FZLt%2B%2B%2FsID0Kqd7V3AmQD5Q%2FcRdWYFJNvc9bZt7nL41YQhRXq8kAchIJdrWDOKIican3Cj6xRHIEI%2F0SwMr5MSLIDgzAWncQEtLf8d5Cc0MOty92BoDOSfhe6KdPySn06fa7DRNCLe3FP6AJGhwcPMl4SX1szEsaR7GKn0X83P7%2FcsQJLIpRSeBkITb4F7LY1lgT32VhUjQDEHKJin4wBA3JqiWgXP4qe%2F8PntGxIC1AygKLg%3D%3D
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
https://www.unibas.ch/de/Studium/Im-Studium/Belegen.html
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6.5 Unlauteres Prüfungsverhalten  
 und Plagiate

Wer eine Prüfung mit unlauteren Mit-
teln oder durch Benutzung nicht zugelas-
sener Hilfsmittel beeinflusst oder zu 
beeinflussen versucht, plagiiert oder eine 
bereits bewertete Arbeit ganz oder in Tei-
len noch einmal einreicht (Selbstplagiat), 
erhält die Bewertung „nicht bestanden“ 
bzw. die Note 1.0 (§ 21 der Studienord-
nung). Die IFK kann im Plagiatsfall einen 
Ausschluss vom Studium beschliessen. 
Über die Zulassung von Hilfsmitteln ent-
scheiden jeweils die für eine Prüfung 
verantwortlichen Dozierenden.

Ein Plagiat bezeichnet die Anmassung der 
Autorenschaft über einen Text, der von 
einer anderen Person bzw. von anderen 
Personen geschrieben wurde, sowie die 
unbefugte Verwertung des Gedankengutes 
Dritter. Dies ist der Fall, wenn die Prinzipi-
en der korrekten Quellennachweise nicht 
angewandt werden, übernommenes 
Gedankengut als solches nicht sorgfältig 
ausgewiesen wird oder wortwörtlich über-
nommene Sätze oder Abschnitte nicht als 
Zitate gekennzeichnet und mit Quellen-
nachweisen versehen werden. 

6.6 Plagiatsprüfung durch das  
 Europainstitut

Alle schriftlichen Arbeiten von Studieren-
den im Masterstudiengang European Glo-
bal Studies können grundsätzlich vom 
Europainstitut mit Plagiatssoftware 
geprüft werden.

7 Masterarbeit

Die Masterarbeit des Studiengangs Euro-
pean Global Studies ist eine interdiszipli-
näre, eigenständige Forschungsleistung. 
Die Verfasserin bzw. der Verfasser bear-
beitet ein Thema, indem sie oder er ver-
schiedene disziplinäre Perspektiven und/
oder Methoden auf einen Gegenstand 
anwendet. Die Masterarbeit kann in 
Deutsch oder Englisch, in Absprache mit 
den Gutachterinnen und Gutachtern aber 
auch in einer anderen Schweizer Amts-
sprache als Deutsch verfasst werden. 
Detaillierte Bestimmungen zu Zulassung, 
Erstellung, Begutachtung und Benotung 
der Masterarbeit regeln §§ 16 bis 18 der 
Studienordnung.

7.1 Zulassungsbedingungen zur  
 Masterarbeit

Die Zulassung zur Masterarbeit ist mög-
lich, wenn die Studierenden allfällige 
Auflagen erfüllt, die Grundlagenmodule 
sowie die interdisziplinäre Seminararbeit 
absolviert und mindestens 80 KP erwor-
ben haben (vgl. § 16 der Studienordnung).

7.2  Gutachterin und Gutachter

Die Masterarbeit wird betreut, begutach-
tet und benotet von zwei Gutachtern bzw. 
Gutachterinnen, die von zwei unter-
schiedlichen am Studiengang beteiligten 
Fakultäten (Philosophisch-Historische, 
Rechtswissenschaftliche, Wirtschaftswis-
senschaftliche Fakultät) stammen. 
Gemäss Studienordnung sollten die Gut-

https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
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achterinnen bzw. Gutachter zum Kreis 
der habilitierten bzw. gleichwertig qualifi-
zierten Dozierenden gehören, die im Mas-
terstudiengang European Global Studies 
Lehrveranstaltungen anbieten. Die IFK 
kann zur letztgenannten Regelung jedoch 
Ausnahmen gewähren, sofern die 
gewünschten Gutachterinnen bzw. Gut-
achter fachlich für die Betreuung der 
Arbeit geeignet sind. Als Zweitbetreuende 
können zudem auch fachlich geeignete 
Dozierende von externen Universitäten 
gewählt werden. Ein entsprechender 
Antrag kann von den Studierenden bei der 
Studienkoordination eingereicht werden.

Die Studierenden nehmen rechtzeitig vor 
der Anmeldung der Masterarbeit Kontakt 
mit den zukünftigen Gutachterinnen 
bzw. Gutachtern auf und legen gemein-
sam mit ihnen das Thema der Arbeit fest. 

7.3 Anmeldung und Abgabe der  
 Masterarbeit

Studierende müssen bei Anmeldung der 
Arbeit ordentlich an der Universität Basel 
eingeschrieben sein. Damit kann die Mas-
terarbeit nicht während eines Urlaubsse-
mesters geschrieben werden. Es gelten die 
Regelungen des Rektorats zur Immatriku-
lationspflicht, nach der die Bewertung 
einer Leistung spätestens am Tag vor Vor-
lesungsbeginn des Folgesemesters vorlie-
gen muss. Zieht man von diesem Datum 
die achtwöchige Frist zur Bewertung der 
Arbeit durch die Betreuenden und die 
sechzehnwöchige Frist zur Erstellung ab, 
so lässt sich berechnen, wann die Studie-
renden ihre Masterarbeit spätestens 

anmelden sollten, um im laufenden 
Semester abzuschliessen. Ab Vorlesungs-
beginn des Folgesemesters müssen die KP 
in eben diesem verbucht und die Studien-
gebühren erneut bezahlt werden.

Zur Anmeldung der Masterarbeit füllen 
die Studierenden einen Studienvertrag 
aus. Sie geben darin den Titel der Arbeit 
an und beschreiben das Thema in einer 
kurzen Projektskizze. Die Vorlage für die-
sen Studienvertrag ist zusammen mit 
einem Merkblatt zur Masterarbeit im 
Workspace Master European Global Stu-
dies auf ADAM hinterlegt. Der Studienver-
trag kann in digitaler Form eingereicht 
werden. Die Studierenden holen zunächst 
die Unterschriften ihrer Betreuenden ein 
und übermitteln den Studienvertrag 
anschliessend an die Studienkoordination. 
Diese lässt den Vertrag vom Vorsitz der 
IFK unterschreiben und schickt das voll-
ständige Dokument per E-Mail zurück an 
die Studierenden. Titel und Thema der 
Arbeit sind erst mit Unterzeichnung des 
Studienvertrags durch alle beteiligten Par-
teien (Studierende, Erst- und Zweitbetreu-
ende, IFK) genehmigt. Die sechzehnwöchi-
ge Frist der Studierenden zur Erstellung 
der Arbeit läuft ab dem auf dem Formular 
notierten Datum der Unterschrift der Erst-
gutachterin bzw. des Erstgutachters.

Sollte eine nachträgliche Anpassung des 
Titels notwendig werden, so ist diese mit 
den Betreuenden und der Studienkoordi-
nation abzusprechen. Die Studienkoordi-
nation holt das Einverständnis der IFK 
ein und informiert die Studierenden. 
Eine nachträgliche Änderung des The-
mas ist nicht gestattet.

https://adam.unibas.ch/login.php?target=crs_666837&cmd=force_login&lang=de
https://adam.unibas.ch/login.php?target=crs_666837&cmd=force_login&lang=de
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Die Masterarbeit ist am Abgabetag bis 
23.59 Uhr Basler Zeit als PDF-Datei per 
E-Mail bei der Studienkoordination einzu-
reichen. Verspätet eingereichte Arbeiten 
gelten als nicht bestanden. Die Studienko-
ordination leitet die Masterarbeit an die 
zuständigen Gutachterinnen bzw. Gutach-
ter weiter und archiviert die PDF-Datei 
auf dem Server des Europainstituts.
 
Zusammen mit ihrer Masterarbeit geben 
die Studierenden folgende Erklärung ab: 
«Hiermit bestätige ich mit meiner Unter-
schrift, dass meine Angaben über die bei 
der Abfassung meiner Arbeit benützten 
Hilfsmittel sowie über die mir zuteil 
gewordene Hilfe in jeder Hinsicht der 
Wahrheit entsprechen und vollständig 
sind. Ich habe § 21 der Studienordnung 
des MA European Global Studies und 
Abschnitt 6.5 der entsprechenden Weglei-
tung gelesen und bin mir der Konsequen-
zen eines solchen Handelns bewusst.»

Bestandene Masterarbeiten werden im 
geschlossenen Workspace Master Euro-
pean Global Studies auf ADAM anderen 
Studierenden des MA zur Lektüre zur Ver-
fügung gestellt. Etwaige Kontaktdaten der 
Studierenden werden vorab durch die Stu-
dienkoordination entfernt, lediglich der 
Name des Verfassers oder der Verfasserin 
werden genannt. Sollten Studierende mit 
der internen Veröffentlichung nicht ein-
verstanden sein, können sie dies der Stu-
dienkoordination mitteilen.

7.4 Begutachtung und Bewertung

Die betreuenden Dozierenden haben nach 
Abgabe der Masterarbeit acht Wochen Zeit 
für die Begutachtung und Bewertung. Das 
Gutachten muss innerhalb dieser Frist an 
die Studienkoordination gesendet werden. 
Die Studienkoordination informiert die 
Studierenden über ihre Note und lässt 
ihnen beide Gutachten zukommen. 

Die Masterarbeit wird mit dem Noten-
durchschnitt der beiden Gutachten bewer-
tet. Die Benotung erfolgt in Zehntelnoten. 
Weichen die Gutachten in ihrer Benotung 
um mehr als eine ganze Note voneinander 
ab, fordert die IFK die Gutachterinnen und 
Gutachter zu einem Gespräch auf. Führt 
dies zu keiner Einigung, wird ein drittes 
Gutachten eingeholt. Die Note für die Mas-
terarbeit errechnet sich dann aus dem 
Durchschnitt der drei Noten. Wird die 
Masterarbeit als nicht bestanden bewer-
tet, kann eine zweite Masterarbeit zu 
einem anderen Thema verfasst werden. 
Das wiederholte Nichtbestehen führt zum 
Ausschluss vom Studium.

https://adam.unibas.ch/login.php?target=crs_666837&cmd=force_login&lang=de
https://adam.unibas.ch/login.php?target=crs_666837&cmd=force_login&lang=de
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7.5 Abschluss des Masterstudiums

Der Abschluss des Masterstudiums erfolgt 
auf Antrag durch die Studierenden. Hier-
zu nutzen die Studierenden die Funktion 
«Modulzuordnung» in den Online Servi-
ces. Sie ordnen die erworbenen Leistun-
gen den gewünschten Modulen zu und 
generieren ein PDF-Dokument, das sie per 
E-Mail bei der Studienkoordination einrei-
chen. Dieses Dokument dient als Grundla-
ge für die Erstellung des Zeugnisses.
Wer die Masterarbeit bestanden hat und 
die erforderlichen 120 KP nachweisen 
kann, erhält eine von den Dekanen und 
Dekaninnen der Juristischen, der Wirt-
schaftswissenschaftlichen und der Philo-
sophisch-Historischen Fakultät gemein-
sam unterzeichnete zweisprachige 
Urkunde (Deutsch und Englisch), aus der 
das Gesamtprädikat sowie der Erwerb des 
akademischen Titels «Master of Arts in 
European Global Studies» hervorgehen. 
Darüber hinaus wird den Studierenden 
ein deutsch- und englischsprachiges Zeug-
nis ausgestellt, aus dem alle für den 
Abschluss berücksichtigten Lehrveran-
staltungen mit erworbenen KP und Note 
bzw. «pass/fail» ersichtlich werden. Das 
Zeugnis weist zudem die Masterabschluss-
note aus. Diese berechnet sich als ein mit 
den KP gewichtetes Mittel der benoteten 
Studienleistungen des Masterstudiums, 
gerundet auf eine Zehntelnote. Lehrver-
anstaltungen, die von den Studierenden 
besucht und bestanden aber nicht für das 
Studium verwendet wurden, sind in 
einem dem Zeugnis beigefügten Nach-
weis über nicht verwendete Leistungen 
aufgeführt. Damit die Studierenden den 
Abschluss ihres Studiums optimal planen 

können, sollten die Erläuterungen in 
Abschnitt 7.3 über die Fristen der Anmel-
dung, des Schreibens sowie der Begutach-
tung der Masterarbeit beachtet werden.

Die Übergabe von Masterzeugnis und 
Urkunde erfolgt an der einmal jährlich 
stattfindenden Diplomfeier. Bei unterjäh-
rigem Abschluss wird den Absolventinnen 
und Absolventen eine Bestätigung über 
den erfolgreichen Studienabschluss und 
ein provisorisches Zeugnis ausgehändigt. 
Diejenigen Studierenden, die nicht per-
sönlich an der Diplomfeier teilnehmen 
können, erhalten Urkunde und Master-
zeugnis nach der Feier auf dem Postweg.

https://login.unibas.ch/adfs/ls/?SAMLRequest=fVFdS4RAFP0rMu%2FqaKzSsAqySyFULBkFvcRdvbYD44zNHbft3zcaxfZQr4d7Pu%2BaYFCjqCZ30Pf4NiG5oN4WrFllWZ%2Bvsj7kPMvDBLsuhKxLQ77fA0AC6WXes%2BARLUmjC5ZGnAU10YS1JgfaeYinFyFPwjR9SLnguUhWzyzYegepwS2sg3MjiThW5lXqaNJyDxS1hxi6nmJFMQuujG1xSVewHhTh7LIDInnEH6QiQjsrboymaUDboD3K1kfp8FQwn%2Bw0KE1i6VqwyWphgCQJDQOScK1oqtsb4TuI0RpnWqNYuZ6vxVLJnvH%2Fp8N3ElY21e7l%2BimJOU%2FW8ZnWl%2FAo7jy53u6Mku3HXHMA97d2EiULIruwX07FpGnEVvYSOz%2BAUuZ9YxGcH8XZCVlcfpn%2Bfm35CQ%3D%3D&RelayState=oucvwwfxvwfoqqwxoreddoawdsoqbbaaaraszxf&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2F04%2Fxmldsig-more%23rsa-sha256&Signature=YMQS1bGWbh8KBPzSmySrtOuM6yrlK8Nq4PPw1vszknpIBfIS8AhRZ4zYw874WBfgIGrMZPSMUrszPgUEhtXZdRB5rAdNVpRXdZdg%2FR1h4FEJiaio6qciX2Dpltg%2BqxkIPuwseLC3wI4MNtn6x7BYJu9mulSlgkMmHmwrctlJucPaHslY9LGM0yC7BY18eMx%2F73rXMb9ei26eJ%2BLlaFb6%2F7i02kQSv1RbdY3kGi0U8m5nUs52%2FPy%2F2%2B8t1A8RPrN%2FXNCaiY59sigSKoDNwLcmV7sz3DcNVJdCMM%2F%2BF%2FMx4AsovFpCb985RkU0wIJEi0QaTpI6HdVQe5JucuSW1MwZfA%3D%3D
https://login.unibas.ch/adfs/ls/?SAMLRequest=fVFdS4RAFP0rMu%2FqaKzSsAqySyFULBkFvcRdvbYD44zNHbft3zcaxfZQr4d7Pu%2BaYFCjqCZ30Pf4NiG5oN4WrFllWZ%2Bvsj7kPMvDBLsuhKxLQ77fA0AC6WXes%2BARLUmjC5ZGnAU10YS1JgfaeYinFyFPwjR9SLnguUhWzyzYegepwS2sg3MjiThW5lXqaNJyDxS1hxi6nmJFMQuujG1xSVewHhTh7LIDInnEH6QiQjsrboymaUDboD3K1kfp8FQwn%2Bw0KE1i6VqwyWphgCQJDQOScK1oqtsb4TuI0RpnWqNYuZ6vxVLJnvH%2Fp8N3ElY21e7l%2BimJOU%2FW8ZnWl%2FAo7jy53u6Mku3HXHMA97d2EiULIruwX07FpGnEVvYSOz%2BAUuZ9YxGcH8XZCVlcfpn%2Bfm35CQ%3D%3D&RelayState=oucvwwfxvwfoqqwxoreddoawdsoqbbaaaraszxf&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2F04%2Fxmldsig-more%23rsa-sha256&Signature=YMQS1bGWbh8KBPzSmySrtOuM6yrlK8Nq4PPw1vszknpIBfIS8AhRZ4zYw874WBfgIGrMZPSMUrszPgUEhtXZdRB5rAdNVpRXdZdg%2FR1h4FEJiaio6qciX2Dpltg%2BqxkIPuwseLC3wI4MNtn6x7BYJu9mulSlgkMmHmwrctlJucPaHslY9LGM0yC7BY18eMx%2F73rXMb9ei26eJ%2BLlaFb6%2F7i02kQSv1RbdY3kGi0U8m5nUs52%2FPy%2F2%2B8t1A8RPrN%2FXNCaiY59sigSKoDNwLcmV7sz3DcNVJdCMM%2F%2BF%2FMx4AsovFpCb985RkU0wIJEi0QaTpI6HdVQe5JucuSW1MwZfA%3D%3D
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8 Mobilität und An-
erkennung von 
Studienleistungen

Im Rahmen ihres Masterstudiums haben 
Studierende Gelegenheit, ein Semester an 
einer ausländischen Partneruniversität zu 
absolvieren. Zur Auswahl steht ein breites 
Portfolio an Institutionen weltweit. Darü-
ber hinaus bietet die Universität Basel 
interessante Angebote für den Besuch von 
Einzelveranstaltungen oder für Aus-
tauschsemester in der Region Oberrhein 
sowie innerhalb der Schweiz an. Im Fol-
genden sind die wichtigsten Informatio-
nen zum Thema Mobilität und Anerken-
nung zusammengefasst.

8.1 Mobilität

Mit einem Auslandssemester oder dem 
Besuch von Lehrveranstaltungen an einer 
anderen Universität erhalten Studierende 
Zugang zu weiteren Expertisen und For-
schungsschwerpunkten sowie Einblicke 
in ein anderes Bildungs- und Forschungs-
system. Das Europainstitut bietet seinen 
Studierenden in Kooperation mit dem 
Mobility Office der Universität Basel unter 
anderem folgende Möglichkeiten:

Aufenthalte an Partneruniversitäten des 
Europainstituts
Das Europainstitut unterhält Verträge mit 
Partneruniversitäten weltweit, deren Stu-
dienangebot mit demjenigen des MA Euro-
pean Global Studies vergleichbar ist. Bei 
der Vergabe der limitierten Austauschplät-
ze haben Studierende des Europainstituts 

Vorrang vor Studierenden anderer Fächer. 
Die Bewerbung und Beratung erfolgt über 
die Studienkoordination.

Allfällige Austauschplätze der beteiligten 
Fakultäten 
Studierende des MA European Global Stu-
dies können sich grundsätzlich auch für 
Austauschplätze an Partnerhochschulen 
der am MA beteiligten Fakultäten bewer-
ben. Eine Übersicht über Partneruniversi-
täten und Bewerbungsfristen bietet die 
Partnerdatenbank des Mobility Office der 
Universität Basel. Bewerbung und Aus-
wahl erfolgen über die Koordinatorinnen 
und Koordinatoren des zuständigen 
Fachs, deren Namen und E-Mail-Adressen 
in der Datenbank hinterlegt sind. Es emp-
fiehlt sich, frühzeitig Kontakt aufzuneh-
men. Studierende der jeweiligen Fächer 
haben bei der Vergabe der limitierten 
Plätze Vorrang vor Studierenden des Euro-
painstituts.

Informationen zu diesen und anderen 
Austauschmöglichkeiten finden sich auf 
der Webseite des Mobility Office der Uni-
versität Basel. In vielen Fällen profitieren 
Studierende zudem von einer finanziellen 
Förderung für ihren Auslandsaufenthalt. 
Auch hierzu informiert das Mobility 
Office. Die Studienkoordination des Euro-
painstituts berät Studierende ebenfalls 
über Wege ins Ausland und unterstützt 
sie bei der Organisation und bei der Aner-
kennung extern erbrachter Studienleis-
tungen (siehe nächster Abschnitt).

https://www.unibas.ch/de/Studium/Mobilitaet/Partnerdatenbank.html
https://www.unibas.ch/de/Studium/Mobilitaet.html
https://www.unibas.ch/de/Studium/Mobilitaet.html
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8.2 Anerkennung von auswärts  
 erbrachten Studienleistungen

Studierende, die Veranstaltungen einer 
externen Hochschule besuchen möchten, 
müssen die Anrechenbarkeit frühzeitig 
abklären. Das dafür vorgesehene Anerken-
nungsformular kann im Workspace Mas-
ter European Global Studies auf ADAM 
heruntergeladen werden. Anträge sind per 
E-Mail bei der Studienkoordination des 
MA European Global Studies zusammen 
mit einer Inhaltsbeschreibung inklusive 
Literaturhinweise der jeweiligen Veran-
staltung auf Deutsch oder Englisch einzu-
reichen. Die Studienkoordination klärt die 
Anrechenbarkeit der Kurse mit der IFK ab 
und informiert die Studierenden.

In der Regel werden nicht mehr als 30 KP, 
also der Gegenwert eines Semesters bei 
Vollzeitstudium, aus externen Leistungen 
für den Masterstudiengang European Glo-
bal Studies anerkannt. Hierzu zählen 
neben im Auslandssemester erworbenen 
KP auch nicht verwendete Leistungen aus 
einem früheren Studium an externen 
Hochschulen, Summer Schools, etc. Beno-
tete Leistungen werden von der Studien-
koordination ins schweizerische Noten-
system übertragen, ausländische KP ins 
ECTS-System umgerechnet.

9 Zuständigkeiten

Für alle Belange, die den Mittelfristigen 
Lehrplan, die Zulassung zum Masterstudi-
um European Global Studies, die Aner-
kennung von auswärts erbrachten Studi-
enleistungen, das Prüfungswesen, die 
Anmeldung und Bewertung von Masterar-
beiten sowie den Abschluss des Studiums 
betreffen, ist die IFK zuständig. Zustän-
digkeiten und Aufgaben der IFK regelt § 
26 Abs. 3 und 4 der Studienordnung.

Als Grundlage für die Zusammensetzung 
und Wahl der Mitglieder der IFK dienen § 
26 Abs. 1 und 2. Die IFK besteht aus je drei 
Delegierten der drei Trägerfakultäten 
unter besonderer Berücksichtigung des 
Europainstituts, wobei mindestens zwei 
aus der Gruppierung I stammen müssen, 
sowie je einem Mitglied der Gruppierun-
gen II, III und V. Die Studiengangleitung 
ist bei einem Mitglied des Europainstituts 
und ex officio Mitglied der IFK angesie-
delt. Die Delegierten der Fakultäten wer-
den von deren Fakultätsversammlungen 
gewählt. Die übrigen Mitglieder werden 
durch die Gruppierungen gewählt; dabei 
soll jede der drei Fakultäten angemessen 
vertreten sein. Die Wahl erfolgt für zwei 
Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich.
Die IFK konstituiert sich selbst. Die oder 
der Vorsitzende hat bei Stimmengleich-
heit den Stichentscheid.

Bei der Antragstellung der Zulassung an 
das Rektorat werden die Studiendekane 
bzw. Studiendekaninnen der drei Träger-
fakultäten involviert.

https://adam.unibas.ch/login.php?target=crs_666837&cmd=force_login&lang=de
https://adam.unibas.ch/login.php?target=crs_666837&cmd=force_login&lang=de
https://europa.unibas.ch/fileadmin/user_upload/europa/PDFs_Studienseiten/MA_European_Global_Studies/20200511_Studienordnung.pdf
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10 Programm- 
verantwortung, 
Studienberatung 
und weitere Infor-
mationen

Der Masterstudiengang European Global 
Studies wird von der Philosophisch-Histo-
rischen, der Juristischen und der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät getra-
gen. Die drei Fakultäten tragen 
gemeinsam die Verantwortung für Inhalt 
und Durchführung dieses Studiengangs.

Das Europainstitut der Universität Basel 
bietet den MA European Global Studies an 
und verantwortet dessen operative Lei-
tung und Administration. Die Studien-
gangleitung stellt in Absprache mit den 
Leitungsgremien des Europainstituts und 
der IFK die strategische Weiterentwick-
lung des MA European Global Studies 
sicher. Sie ist mit der Qualitätssicherung 
in der Lehre vertraut und verantwortet 
die inhaltliche Kohärenz des Lehrange-
bots. Die Studiengangleitung steht der 
Studienkoordination des Europainstituts 
vor. Diese ist zentrale Anlaufstelle für Stu-
dierende. Sie berät, beantwortet inhaltli-
che Fragen und stellt den reibungslosen 
Ablauf des Studienprogramms sicher. 

Der Lehrplan des Masterstudiengangs ist 
semesterweise aktualisiert auf der Websi-
te des Europainstituts einsehbar. Er dient 
der Semesterplanung und informiert die 
Studierenden über die in den einzelnen 
Modulen angebotenen Lehrveranstaltun-
gen. Verbindliche und detaillierte Infor-

mationen zu den Veranstaltungen inklusi-
ve Angaben zu Zeiten und Räumen sind 
im Vorlesungsverzeichnis der Universität 
Basel aufgeführt. Mit Belegung der Lehr-
veranstaltungen in den Online Services 
erhalten die Studierenden zudem Zugriff 
auf die dazugehörigen Workspaces auf 
ADAM. Hier hinterlegen Dozierende Kurs-
unterlagen und weitere Informationen 
zur Veranstaltung.

Alle für das Masterstudium relevanten 
Unterlagen sowie die Praktikumsüber-
sicht und die Masterarbeiten der Absol-
ventinnen und Absolventen sind im 
Workspace Master European Global Stu-
dies auf ADAM hinterlegt. Die Studienko-
ordination lädt Studierende in diesen 
Workspace ein, sobald sie eingeschrieben 
sind. Die Studierenden werden gebeten, 
sich unmittelbar nach Einschreibung eine 
UNIBAS-E-Mail-Adresse einzurichten und 
ihre E-Mails regelmässig zu lesen. So kön-
nen sie von der Studienkoordination, den 
Fakultäten und/oder den Dozierenden 
über kurzfristige Änderungen wie zum 
Beispiel Ausfall von Lehrveranstaltungen, 
Änderung von Seminarräumen, etc. infor-
miert werden.

https://europa.unibas.ch/de/studium/ma-european-global-studies/ansprechpersonen/
https://europa.unibas.ch/de/studium/ma-european-global-studies/
https://europa.unibas.ch/de/studium/ma-european-global-studies/
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home
https://login.unibas.ch/adfs/ls/?SAMLRequest=fVFdS8MwFP0rJe9t0452LKyFsqEUVIYVBV8kpjcukCY1N53z35t1KPNBXw%2F3fN418kGPrJn83tzD%2BwToo3Zbka4oS7ksShlTWi7jDPo%2B5mWfx5kouAC5KFdLSaJHcKisqUieUBK1iBO0Bj03PkA0X8Q0i%2FP8Iacso6xYPZNoGxyU4X5m7b0fkaWptm%2FKJJNRrxwTsU95LzHVmJLoyjoBc7qKSK4RTi47jqgO8IM0iOBOihtrcBrAdeAOSoQoPRwrEpIdB22QzV0rMjnDLEeFzPABkHnBuub2hoUObHTWW2E1qdenazZXchf8%2F%2Bn8Owmpu2b3cv2UpZRm6%2FRC6yw8srtAbrc7q5X4PNUcuP9bO0uyGVF9LOdTNhkcQSipoA8DaG0%2FNg64D6N4NwFJ67Pp79fWXw%3D%3D&RelayState=oucvwwfxvwfoqqwxoreddoawdsorcvaceftwzxf&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2F04%2Fxmldsig-more%23rsa-sha256&Signature=DoBXtAUSMmKDR%2F6KsmQBBFydndAwv%2B0DaV8YpzgCTSyypNodVR2PEqAXy8IweS1SBiTsT%2BC9UQ1PdsbDJOdy4hZDAjxZFoRDXnpNXfeoOwzg6jPMKf5g3t6fLz4VHZJvHAsucnxjLhudq05iQQ94iyQVeKFNUEqtyaG2uV6Io%2FDajzBxIaAt0utunrasY2KGqInUhNJkWor7uh%2Bj2rAh%2FJq5jDgeS0SlYeyguBWR1LMAg5iAsl3CStiOJctKjBHR2XEPd6JbLjsD7KCx5XHI%2BGPVsVRc9FlJWAZMepuH6XH19DaF80d9uG%2FmfXcX1rYuTMpCCJobu%2FoxR2eOgcuQTg%3D%3D
https://adam.unibas.ch/login.php
https://adam.unibas.ch/login.php?target=crs_666837&cmd=force_login&lang=de
https://adam.unibas.ch/login.php?target=crs_666837&cmd=force_login&lang=de




Europainstitut der Universität Basel 
Institute for European Global Studies 
Riehenstrasse 154 
CH-4058 Basel

www.europa.unibas.ch

Educating 
Talents
since 1460.


	Präambel
	1	Inhalt und Zielsetzung des Studiums
	2	Persönliche Voraussetzungen für das Studium
	3	Zulassung und Anmeldung
	3.1	Zulassungsbedingungen
	3.2	Zulassung mit Auflagen
	3.3	Anmeldeverfahren und	Studienbeginn

	4	Aufbau des Studiums
	4.1	ECTS-Kreditpunkte
	4.2	Studienaufbau und -struktur

	5	Lernziele, Lehr- und Lernformen
	5.1	Lernziele
	5.2	Lehr- und Lernformen
	5.3	Praktikum

	6	Leistungsüber-prüfungen
	6.1	Anmeldung und Durchführung
	6.2	Erteilung und Verwaltung 	von Kreditpunkten
	6.3	Einsichtsrecht
	6.4	Verschiebung, Verhinderung, 	Fernbleiben
	6.5	Unlauteres Prüfungsverhalten 	und Plagiate
	6.6	Plagiatsprüfung durch das 	Europainstitut

	7	Masterarbeit
	7.1	Zulassungsbedingungen zur 	Masterarbeit
	7.3	Anmeldung und Abgabe der 	Masterarbeit
	7.4	Begutachtung und Bewertung
	7.5	Abschluss des Masterstudiums

	8	Mobilität und Anerkennung von Studienleistungen
	8.1	Mobilität
	8.2	Anerkennung von auswärts 	erbrachten Studienleistungen

	9	Zuständigkeiten
	10	Programm-verantwortung, Studienberatung und weitere Informationen



